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Den Abschnitt 4.10.1 ergänzend gilt folgende Regelung zur Bedruckung des Muster 16 

bei Nichtverfügbarkeit / Lieferengpasspauschale: 

Voraussetzung zur Berechnung der Lieferengpasspauschale ist die Feststellung der 

Nichtverfügbarkeit und das Sonderkennzeichen 02567024 gemäß Abschnitt 4.10.1 mit 

den Schlüsselwerten „2“, „3“ oder „4“ in einem oder mehreren Positionen des Feldes 

„Faktor“. In diesem Fall wird das Feld ”Gesamt-Brutto” lediglich um den Wert des Ge-

samtbetrages der Lieferengpasspauschale/n erhöht. Das Sonderkennzeichen 17717446, 

Faktor und Betrag werden nicht angedruckt. Sie werden nur als letzte Zeile 

in der Abrechnungsdatei (ABR) als EFP-Segment ergänzt. 


